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Die vorliegende Publikation ist unverbindlich. Die Versicherer können im Einzelfall auch andere Sicherheitsvor-
kehrungen oder Installations- oder Wartungsunternehmen zu nach eigenem Ermessen festgelegten Konditi-
onen akzeptieren, die diesen technischen Spezifikationen oder Richtlinien nicht entsprechen.

Zusammenfassung

Die Publikation gibt Hinweise zur Planung, Aus wahl, Errichtung sowie den Betrieb von Leuchten und Be-
leuchtungsanlagen, inklusive Kleinspannungsbeleuchtungsanlagen und -systeme (umgangssprachlich 
auch Niedervoltbeleuchtungsanlagen und -systeme genannt). 

Sie wenden sich vor allem an Elektrofachkräfte. Für den Betreiber sind zahlreiche Hinweise zum ord-
nungsgemäßen Austausch von Leuchtmitteln enthalten sowie zur Wartung von Leuchten und Beleuch-
tungsanlagen. 

Wesentliche Änderungen gegenüber VdS 2005 : 2001-11 (04):

 Zusammenfassung der Publikationen „Leuchten“ (VdS 2005) und „Niedervoltbeleuchtungsanlagen 
und Systeme“ (VdS 2324) zur neuen Publikation „Leuchten“ (VdS 2005)

 neuer Abschnitt „Brandgefahren“
 neuer Abschnitt „Zulässige Temperaturen an Befestigungsflächen bzw. Oberflächen“
 neuer Abschnitt bezüglich des Umrüstens von Leuchten, beispielsweise mit Retrofitlampen
 neuer Anhang A „Sicherheitshinweise des ZVEI zu Starkstromkondensatoren“
 Erweiterung des Abschnittes zur Auswahl von Dimmern
 Erweiterung des Abschnittes zur Kennzeichnung von Leuchten
 generelle Aktualisierung der Abschnitte, beispielsweise Aktualisierung der Normenverweise
 ersatzlose Streichung des Abschnitts „Elektronische Datenverarbeitungsanlagen“
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 DIN EN 60598-2-23 (VDE 0711-2-23) bei Klein-
spannungsbeleuchtungssystemen,

 DIN EN 60598-2-24 (VDE 0711-2-24) bei  ge-
kennzeichneten Leuchten. 

3 Brandgefahren

In Leuchten werden je nach Ausführung etwa 
80 bis 90 % der zugeführten elektrischen Energie 
in Wärme umgesetzt. In der Folge entstehen am 
Lampenkolben hohe Temperaturen; bei Halogen-
Glühlampen können beispielsweise Temperaturen 
von mehreren Hundert Grad Celsius erreicht wer-
den. Leuchten sind deshalb in ihrer thermischen 
Wirkung auf die Umgebung mit elektrischen Wär-
megeräten zu vergleichen und können bei unsach-
gemäßer Errichtung oder Verwendung Brände 
verursachen. 

Brandgefahren entstehen vor allem durch:

 unzureichende Sicherheitsabstände zwischen 
brennbaren Stoffen und wärmeabstrahlenden 
Betriebsmitteln, z. B. Leuchten, Transforma-
toren und Konvertern,

 Leuchten und Transformatoren/Konvertern in 
Zwischendecken oder Hohlräumen mit unzu-
reichender Luftzirkulation bzw. Wärmeablei-
tung,

 Einbauleuchten, die mit brennbaren Dämm-
stoffen bedeckt werden können,

 durch Alterung entstandene Defekte, z. B. ver-
sprödete Isolation,

 falsche Auswahl der Leuchten oder Leuchten-
Komponenten, z. B. Transformatoren oder 
Konverter, Dimmer,

 fehlende oder falsch bemessene Überstrom-
Schutzeinrichtungen,

 überbrückte Leiter bei Niederspannungsbe-
leuchtungsanlagen oder -systemen,

 zu geringe Leiterquerschnitte,
 ungeeignete oder fehlerhafte Anschluss- und 

Verbindungselemente (Klemmen),
 Verwendung elektrisch leitender Teile von 

Gebäuden und Einrichtungsgegenständen als 
stromführende Leiter,

 herausfallende heiße Lampen oder Lampen-
teile geplatzter Lampen,

 ungeeignete Betriebsbedingungen bzw. Um-
gebungsbedingungen, z. B. eine aggressive 
Atmosphäre, eine feuchte Umgebung, explosi-
onsgefährdete Bereiche.

1 Anwendungsbereich

Die Richtlinien gelten für Planung, Auswahl, Er-
richtung und Betrieb von elektrischen Leuchten 
bzw. Beleuchtungsanlagen (im Folgenden Leuch-
ten). Sie beinhalten Mindestanforderungen und 
sind in erster Linie für Elektrofachkräfte bestimmt. 
Ihre Anwendung entbindet nicht von der Beach-
tung der einschlägigen DIN-Normen oder sonsti-
ger technischer Regeln sowie gesetzlicher Vor-
schriften. Der Anwendungsbereich der Richtlinien 
erstreckt sich auch auf den Betrieb bestehender 
Anlagen. 

In den Richtlinien werden vorrangig Brandge-
fahren aufgezeigt und Hinweise gegeben, um diese 
Brandgefahren zu vermeiden oder zu minimieren. 

2 Allgemeines

Leuchten bestehen aus einer Kombination fol-
gender Komponenten:

 Fassungen, 
 Anschlussklemmen, Verbindungselementen,
 elektrischen Leitern, z. B. Leitungen, Träger- 

und Profilleitern,
 Lampen, 
 Betriebsgeräten, z. B. konventionelle Vor-

schaltgeräte (KVG), verlustarme Vorschalt-
geräte (VVG), elektronische Vorschaltgeräte 
(EVG), Transformatoren, Konverter, Treiber, 
Kondensatoren,

 Schutzeinrichtungen,
 Schaltern, Dimmern,
 Gehäusen mit z. B. Befestigungselementen, 

Reflektoren, Schutzscheiben, -gittern.

Je nach Art der verwendeten Lampen werden sie 
unterschieden in:

 Leuchten für Entladungslampen, 
 Leuchten für Glühlampen,
 Leuchten für LED (Light Emitting Diode) sowie
 Leuchten für OLED (Organic Light Emitting 

Diode).

Für die Herstellung von Leuchten gilt DIN EN 60598- 1 
(VDE  0711-1). Besondere Anforderungen können 
bei speziellen Leuchten gestellt werden, z. B.:

 DIN VDE 0710-14 bei  oder  gekenn-
zeichneten Leuchten,

 DIN EN 60598-2-2 (VDE 0711-2-2) bei Einbau-
leuchten,
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4 Prüfzeichen und  

Konformitätserklärung

Leuchten sind elektrische Geräte im Sinne des 
Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG). Demzu-
folge müssen die nach dem ProdSG bestehen-
den Anforderungen eingehalten werden, d. h. sie 
müssen mit den entsprechenden EU-Richtlinien, 
z. B. der Niederspannungsrichtlinie konform sein. 
Diese Konformität wird mit der CE-Kennzeich-
nung durch den Hersteller angegeben. Nur CE-
konforme Leuchten dürfen in der EU vertrieben 
werden. Daher ist jeder, der aus den im Abschnitt 
2 genannten Komponenten eine Leuchte anfertigt 
und in Verkehr bringt verpflichtet, diese Leuch-
te entsprechend den EU-Richtlinien herzustellen 
und das fertige Produkt mit dem CE-Kennzeichen 
zu versehen. Dies trifft auch auf Leuchten für z. B. 
künstlerische Zwecke oder Lichtwerbeanlagen zu. 

Bei Leuchten, die mit Prüfzeichen aus Bild 1 verse-
hen sind, kann davon ausgegangen werden, dass 
sie die Anforderungen hinsichtlich des Brand-
schutzes erfüllen, sofern keine nachträglichen 
Veränderungen an der Leuchte vor, während oder 
nach der Errichtung vorgenommen wurden.

Bild 1: Prüfzeichen auf Leuchten.

5 Kennzeichen 

Wichtige Kennzeichen und –ziffern im Zusammen-
hang mit Leuchten sind folgend aufgelistet.

5.1 Schutzarten

Die Schutzarten (siehe Tabelle 1) werden nach DIN 
EN 60529 (DIN VDE 0470-1) unter anderem unter-
schieden in

 Fremdkörperschutz (1. Kennziffer, Schutz 
gegen Eindringen von festen Fremdkörpern 
einschließlich Staub),

 Wasserschutz (2. Kennziffer, Schutz gegen das 
Eindringen von Wasser).
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Schutz des Betriebsmittels

Kennziffer des  
Schutzgrades nach  

DIN EN 60529  
(DIN VDE 0470-1) 

Zusätzlich mögliche Symbole nach  
DIN VDE 0710-1 und deren Bedeutung

Schutzgrade gegen feste Fremdkörper, zugeordnet mit 1. Kennziffer

Fremdkörper ≥ 50 mm IP 1 X für Leuchten nicht vorgesehen
Fremdkörper ≥ 12,5 mm IP 2 X -
Fremdkörper ≥ 2,5 mm IP 3 X -
Fremdkörper ≥ 1,0 mm IP 4 X -

staubgeschützt IP 5 X staubgeschützt

staubdicht IP 6 X staubdicht

Schutzgrade gegen Wasser, zugeordnet mit 2. Kennziffer

Tropfwasser senkrecht IP X 1 tropfwassergeschützt

Tropfwasser bis 15° Neigung IP X 2 für Leuchten nicht vorgesehen

Sprühwasser in einem  
Winkel bis zu 60°beiderseits 
der Senkrechten 

IP X 3 regengeschützt

Spritzwasser aus jeder  
Richtung gegen das Gehäuse IP X 4 spritzwassergeschützt

Strahlwasser aus jeder  
Richtung gegen das Gehäuse  
(Volumenstrom: 12,5 l/min)

IP X 5 strahlwassergeschützt

geschützt gegen schwere See: 
starkes Strahlwasser aus jeder 
Richtung gegen das Gehäuse 
(Volumenstrom: 100 l/min)

IP X 6 - stark strahlwasser-
geschützt

zeitweiliges Untertauchen IP X 7 wasserdicht 

dauerndes Untertauchen IP X 8
Druckwasserdicht, mit
Angabe der maximalen 
Untertauchtiefe in m 

Erläuterungen:
1  Die Ziffer der Schutzart hinter „IP“ bezeichnet den jeweiligen Schutzgrad. 
2  Fremdkörper- und Wasserschutz können kombiniert werden, z. B. IP54: Staub- und Spritzwasser-

schutz. 
3  Der Buchstabe X gibt an, dass keine Anforderungen gestellt werden.

Hinweis: Die Schutzgrade IP X7 und IP X8 sind nicht geeignet für den Schutz gegen Strahlwasser. 
Deshalb sind Leuchten, mit einem vielseitigen Schutz mit zwei Schutzgraden gekennzeichnet, z. B.  
IP X5 / IP X7 .
Tabelle 1: Schutzarten nach DIN EN 60529 (DIN VDE 0470-1).
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5.2 Schutzklassen

Für den Schutz gegen elektrischen Schlag wer-
den Leuchten in Schutzklassen eingeteilt (siehe 
Tabelle 2).

Klasse Schutz durch Kennzeichen

I
Schutzleiter (Anschluss 
am Körper des Be-
triebsmittels)

II Schutzisolierung

III

Schutzkleinspannung
≤  50 V Wechsel- 

spannung (AC)
≤  120 V1) Gleich- 

spannung (DC)
1)  Zukünftig wird die maximale Schutzkleinspan-

nung für Gleichspannung wahrscheinlich auf 
90 V abgesenkt.

Tabelle 2: Schutzklassen von elektrischen  
Betriebsmitteln nach DIN EN 61140  
(DIN VDE 0140-1).

5.3 Alte und neue Kennzeichnung von  
Leuchten

Leuchten sind entsprechend dem Baustoff auszu-
wählen, auf dem sie installiert werden und der sie 
umgibt. Zu diesem Zweck erfolgt eine Kennzeich-
nung der Leuchten mit Symbolen, z. B. , und ei-
ner Montageanleitung des Herstellers. 

Die Kennzeichnung mit , die die Montage auf 
brennbaren Baustoffen erlaubte, wurde durch 
Symbole ersetzt, die bestimmte Montagearten 
verbietet (siehe Tabelle 5). Für eine Übergangs-
zeit werden beide Kennzeichnungsarten noch 
anzutreffen sein. Dies hat zur Folge, dass die 
fehlende Kennzeichnung auf einer Leuchte zwei 
unterschiedliche Bedeutungen haben kann. Nur 
Leuchten die nach April 2012 hergestellt wurden, 
dürfen ohne besondere Kennzeichnung auf normal 
entflammbaren Baustoffen montiert werden (sie-
he Tabelle 5). Warnhinweise des Herstellers sind 
zu beachten.

Hinweis: Leicht entflammbare Baustoffe dürfen 
nach den Bauverordnungen der Länder in Gebäu-
den nicht verwendet werden, es sei denn, sie gel-
ten nach dem Einbau oder der Verarbeitung nicht 
mehr als leicht entflammbar. 

5.4 Kein Kennzeichen oder Kennzeichnung 
mit  (alt) 

Nach April 2012 gefertigte Leuchten ohne Kenn-
zeichnung dürfen unmittelbar auf nichtbrenn-
baren, schwer oder normal entflammbaren Bau-
stoffen (klassifiziert nach DIN  EN  13501 bzw. 
DIN 4102) angebracht werden. Dies gilt unabhän-
gig vom Datum der Fertigung auch für Leuchten 
mit dem Kennzeichen  (siehe Bild 2). 

Bild 2: Leuchte mit der Kennzeichnung .

5.5 Kennzeichen 

Das Zeichen  kennzeichnet Leuchten mit Ent-
ladungslampen, die für die Installation in und an 
Einrichtungsgegenständen, z. B. Möbel, geeignet 
sind. In der angegebenen Montageart (siehe auch 
Abschnitt 5.8) dürfen diese Leuchten an Einrich-
tungsgegenständen aus nichtbrennbaren, schwer 
oder normal entflammbaren Werkstoffen (klassifi-
ziert nach DIN EN 13501 bzw. DIN 4102) angebracht 
werden. Die Werkstoffe dürfen auch beschichtet, 
lackiert oder furniert sein (siehe Bild 3). 

Bild 3: Leuchte mit der Kennzeichnung .

5.6 Kennzeichen 

Leuchten mit dieser Kennzeichnung sind zur In-
stallation in und an Einrichtungsgegenständen, 
z. B. Möbel geeignet. In der angegebenen Monta-
geart (siehe Abschnitt 5.8) dürfen die Leuchten an 
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Einrichtungsgegenständen aus Werkstoffen mit 
unbekanntem Brandverhalten angebracht werden, 
selbst wenn diese beschichtet, lackiert oder fur-
niert sind (siehe Bild 4).

Bild 4: Leuchte mit der Kennzeichnung .

5.7 Kennzeichen 

Mit diesem Zeichen werden Leuchten mit begrenz-
ter Oberflächentemperatur gekennzeichnet.

In der angegebenen Montageart (siehe Abschnitt 
5.8) dürfen -gekennzeichnete Leuchten in feu-
ergefährdeten Betriebsstätten (siehe Publikation 
„Elektrische Anlagen in feuergefährdeten Be-
triebsstätten und diesen gleichzustellende Risiken“ 
(VdS 2033)) angebracht werden. Die Leuchten sind 
so konstruiert, dass sich keine brennbaren Stäube 
oder Fasern in gefährlicher Menge ablagern und 
einen Wärmestau verursachen können. Sie sind so 
gebaut, dass sie keine Temperaturen annehmen, 
durch die sich Staub oder Fasern entzünden (siehe 
Bild 5).

Hinweis: Bis April 2012 durften -gekenn-
zeichnete Leuchten installiert werden. Sie er-
füllen sämtliche Anforderungen der -gekenn-
zeichneten Leuchten. 

Bild 5: Leuchte mit der Kennzeichnung .

5.8 Kennzeichen der Montagearten (Leuchten 
mit der Kennzeichnung , oder )

Die Hersteller von Leuchten sind verpflichtet, 
die zulässigen Ein- und Anbaumöglichkeiten für 
Leuchten mit den Zeichen  sowie  gemäß 
Tabelle 3 in einer Montageanweisung oder als Auf-
schrift auf der Leuchte anzugeben. Diese müssen 
ggf. auch auf die besonderen Maßnahmen, z. B. Si-
cherheitsabstände, hinweisen, die bei - und 
-Leuchten vorzunehmen sind.

Montageart

Kennzeichen für  
die Montageart

geeignet nicht  
geeignet

1.  an der Decke

2.  an der Wand

3.  waagerecht an 
der Wand

4.  senkrecht an  
der Wand

5.  an der Decke  
und waagerecht 
an der Wand

6.  an der Decke  
und senkrecht  
an der Wand

7.  in der waage-
rechten Ecke, 
Lampe seitlich

8.  in der waage-
rechten Ecke, 
Lampe unterhalb

9.  in der waage-
rechten Ecke, 
Lampe seitlich 
und unterhalb

10. im U-Profil

11. am Pendel

Tabelle 3: Kennzeichen für Montagearten nach 
VDE 0710-14.
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Aus den Herstellerunterlagen für  gekennzeich-
nete Leuchten muss ersichtlich sein, für welche Art 
der Staubbelastung diese geeignet sind. Die Staub-
belastung wird in „keine relevante“, „nicht leitfähige“ 
oder „leitfähige Staubablagerung“ unterschieden.

-gekennzeichnete Leuchten sind nach den An-
gaben des Herstellers zu montieren. Diese Anga-
ben können mit der Kennzeichnung nach Tabelle 3 
erfolgen, ggf. sind Sicherheitsabstände anzugeben 
(siehe Bild 6).

Bild 6: Die vorgeschriebenen Sicherheitsabstände 
zwischen Leuchten und Umgebung sind einzu halten.

5.9 Keine Kennzeichen oder Kennzeichnung 
mit  (alt)

Nach April 2012 gefertigte Leuchten ohne Kenn-
zeichnung dürfen unmittelbar auf nichtbrenn-
baren, schwer oder normal entflammbaren Bau-
stoffen (klassifiziert nach DIN EN 13501 bzw. 
DIN 4102) angebracht werden, selbst wenn Wär-
medämmstoffe die Leuchte (Gehäuse) berühren. 
Das Gleiche gilt generell für -gekennzeichnete 
Leuchten, unabhängig vom Datum der Fertigung. 

5.10 Kennzeichen 

Leuchten mit dieser Kennzeichnung dürfen nicht 
mit Wärmedämmstoffen bedeckt werden. 

5.11 Kennzeichen ,  oder  (alt)

Sind Leuchten nur für die direkte Montage auf 
nichtbrennbaren Baustoffen nach DIN EN 13501 
bzw. DIN 4102 geeignet, müssen diese Leuch-
ten mit dem entsprechenden Bildzeichen (An-
bauleuchten , Einbauleuchten ) oder einem 
Warnhinweis versehen werden. Zusätzlich ist das 

-Zeichen noch gebräuchlich.

5.12 Kennzeichen 

Mit diesem Zeichen werden Strahlerleuchten ge-
kennzeichnet. Es gibt den mindestens einzuhal-
tenden Abstand (in Metern) zur angestrahlten 
Fläche an, damit die Temperatur der Fläche 90 °C 
nicht überschreitet.

5.13 Kennzeichen 

Lampenbetriebsgeräte (z. B. Vorschaltgeräte) 
mit dieser Kennzeichnung dürfen außerhalb von 
Leuchten angebracht werden (unabhängige Lam-
penbetriebsgeräte).

5.13.1 Kennzeichen  und 

Lampenbetriebsgeräte mit dieser Kennzeich-
nungskombination dürfen unmittelbar auf nicht-
brennbaren, schwer oder normal entflammbaren 
Baustoffen nach DIN EN 13501 bzw. DIN 4102 an-
gebracht werden. Diese Lampenbetriebsgeräte 
können an ihrer Oberfläche keine höhere Tempe-
ratur als 130 °C annehmen.

5.13.2 Kennzeichen  und 

Lampenbetriebsgeräte mit dieser Kennzeich-
nungskombination dürfen in und an Einrichtungs-
gegenständen (Möbel) angebracht werden. Das 
Brandverhalten der Werkstoffe kann unbekannt 
sein und sie können beschichtet, lackiert oder fur-
niert sein. Diese Lampenbetriebsgeräte können 
an ihrer Oberfläche keine höhere Temperatur als 
110 °C annehmen.

5.13.3 Kennzeichen  und 

Bei Lampenbetriebsgeräten mit dieser Kennzeich-
nung wird unter allen Betriebsbedingungen eine 
Überhitzung des Gerätes und der Befestigungsflä-
che verhindert. Sie dürfen auf brennbaren Materi-
alien montiert werden.

5.14 Kennzeichen 

Sicherheitstransformatoren mit dieser Kennzeich-
nung sind kurzschlussfest.

5.15 Kennzeichen 

Sicherheitstransformatoren mit dieser Kennzeich-
nung sind nicht kurzschlussfest.
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5.16 Kennzeichen ta...°C

Leuchten mit dieser Kennzeichnung sind für den 
Betrieb mit höheren Umgebungstemperaturen als 
25 °C geeignet, z. B. ta 45 °C für Bemessungs-Um-
gebungstemperaturen bis 45 °C. 

Zulässig ist ein kurzzeitiger Betrieb bei einer Um-
gebungstemperatur, die 10 °C höher ist.

5.17 Kennzeichen 

Leuchten mit dieser Kennzeichnung sind bau-
mustergeprüft. Sie sind für explosionsgefährdete 
Bereiche geeignet.

Hinweis: Diese Kennzeichnung allein reicht nicht 
zur Auswahl von Leuchten in explosionsgefähr-
deten Bereichen aus. Notwendig ist die Auswahl 
der Leuchte entsprechend dem Explosionsschutz-
dokument. Die Angaben auf der Leuchte müssen 
mit den Vorgaben des Explosionsschutzdoku-
mentes übereinstimmen, z. B. Ex-Schutz-Zone.

5.18 Kennzeichen 

Leuchten mit dieser Kennzeichnung sind für den 
Einsatz in rauen Betrieben geeignet, z. B. Schwer-
industrie, Baustellen, Werkstätten. Hier ist eine hö-
here mechanische Beanspruchung der Leuchten 
zu erwarten.

5.19 Kennzeichen 

Bei Leuchten mit dieser Kennzeichnung sind wär-
mefeste Netzanschlussleitungen, Verbindungslei-
tungen oder äußere Leitungen zu verwenden. 

5.20 Kennzeichen 

Kennzeichen für Leuchten mit Natriumdampf-
Hochdrucklampen mit externem Zündgerät.

5.21 Kennzeichen 

Kennzeichen für Leuchten mit Natriumdampf-
Hochdrucklampen mit internem Zündgerät.

5.22 Kennzeichen 

Leuchten mit dieser Kennzeichnung, d. h. offene 
Leuchten sind nur für „self-shielded“-Halogen-
Glühlampen geeignet. 

„Self-shielded“-Halogen-Glühlampen sind Lam-
pen, für deren Leuchten keine Schutzabdeckungen 
notwendig sind.

„Self-shielded“-Halogen-Glühlampen, z. B. Nie-
derdruck-Halogen-Glühlampen oder Halogen-
Glühlampen mit Schutzscheibe sind mit dem glei-
chen Symbol gekennzeichnet und dürfen in offenen 
und geschlossenen Leuchten eingesetzt werden.

Halogen-Allgemeingebrauchslampen mit Bajo-
nett-, E14- oder E27-Sockel gelten auch als „Self-
shielded“-Halogen-Glühlampen. Diese müssen 
aber nicht mit diesem Zeichen gekennzeichnet sein. 

5.23 Kennzeichen 

Halogen-Glühlampen mit dieser Kennzeichnung 
dürfen nicht in offenen Leuchten (siehe 5.22), son-
dern nur in geschlossen Leuchten (Leuchten mit 
Schutzabdeckung) eingesetzt werden.

5.24 Kennzeichen 

Halogen-Glühlampen gibt es mit Aluminiumre-
flektoren oder mit Kaltlichtreflektoren. Bei Kalt-
lichtspiegellampen wird der größte Teil der Wär-
me in Richtung des Lampensockels abgegeben. 
Halogen-Glühlampen mit Kaltlichtspiegelreflektor 
werden als Cool-Beam Lampen bezeichnet und 
sind an diesem Kennzeichen zu erkennen.

Bei Lampen mit Aluminiumreflektor wird der größ-
te Teil der Wärme nach vorne abgegeben. Diese 
Lampen werden nicht besonders gekennzeichnet. 

5.25 Kennzeichen 

In Leuchten mit dieser Kennzeichnung dürfen kei-
ne „Cool-Beam“-Lampen eingesetzt werden (sie-
he 5.24), da eine Überhitzung in der Umgebung des 
Sockels auftreten kann. 

5.26 Kennzeichen 

In Leuchten mit diesem Kennzeichen dürfen Kopf-
spiegellampen eingesetzt werden.
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5.27 Kennzeichen Typ A oder Typ B auf  
Kondensator

Die Bezeichnung Typ A kennzeichnet einen selbst-
heilenden Kondensator, der keine Abschalteinrich-
tung enthalten muss. Als Typ B wird ein selbst-
heilender Kondensator mit Abschalteinrichtung 
bezeichnet. 

6 Zulässige Temperaturen an  

Befestigungsflächen bzw.  

Oberflächen

An allen brennbaren Flächen, die durch die Leuch-
ten thermisch beeinflusst werden, dürfen sich im 
normalen und anomalen Betrieb (z. B. Dauerhei-
zung oder nicht zündende Lampe) sowie im Fehler-
fall (Windungsschluss einer Drosselspule) keine hö-
heren Temperaturen als nach Tabelle 4 entwickeln. 

7 Auswahl und Errichtung

7.1 Allgemeine Anforderungen und Hinweise

Grundsätzlich sind Leuchten so auszuwählen, zu 
errichten oder aufzustellen, dass kein Wärmestau 
(Brandgefahr) entsteht. Die beim Betrieb entste-
hende Wärme muss hinreichend abgeführt wer-

den. Dies betrifft vor allem Zwischendecken und 
Hohlräume. Für die Auswahl und Errichtung von 
Leuchten sowie Lampenbetriebsgeräten und das 
Errichten von Beleuchtungsanlagen sind die Rege-
lungen der DIN VDE 0100-559 sowie Normen der 
Gruppe 700 aus DIN VDE 0100 zu beachten. 

Leuchten müssen der Normenreihe DIN EN 60598 
(DIN VDE 0711) oder DIN VDE 0710 entsprechen. 
Unabhängige Betriebsgeräte müssen der Nor-
menreihe DIN EN 61347 (DIN VDE 0712) entspre-
chen. Lampen müssen der Normenreihe DIN VDE 
0715 entsprechen. 

Bei der Montage von Leuchten sind die Montage- 
bzw. Einbauanleitungen der Hersteller sowie ggf. 
Hinweise und Aufschriften (siehe Abschnitt 5) auf 
den einzelnen Teilen und die Angaben aus Tabelle 
5 zu beachten.

Beleuchtungsanlagen einschließlich Kleinspan-
nungsbeleuchtungsanlagen sind von Elektrofach-
kräften zu planen und zu errichten, ausgenommen 
sind Beleuchtungssysteme mit steckergeführtem 
Netzanschluss. 

Hinweis: Es wird empfohlen, Sicherheitsstarter 
nach DIN  EN  60155 (DIN VDE  0712-101) zu ver-
wenden.

Betriebsart
Leuchten 

, 

Leuchten ohne  
Kennzeichnung

Grenztemperatur an 
der Befestigungs-

fläche.

Leuchten mit  
begrenzter Ober-

flächentemperatur 
 

Grenztemperatur  
an Oberflächen.

Möbelleuchten
Grenztemperatur an 

Befestigungs- und  
benachbarten Flächen.

 

normaler 
Betrieb

keine  
Temperatur-

Angaben

90 °C1) 90 °C3)

150 °C4)5) 90 °C 95 °C

anomaler 
Betrieb 130 °C1) 90 °C3)

150 °C4)5) 130 °C 115 °C

Fehlerfall 180 °C1)2) 115 °C3)

150 °C4)5) 180 °C 115 °C

1)  Der Schutz vor Wärme kann auch durch einen normativ vorgegebenen Abstand zur Befestigungsflä-
che oder durch eine Temperatur-Schutzeinrichtung erfolgen.

2)  Bei einer angenommenen Wicklungstemperatur von 350 °C darf sich die Befestigungsfläche in den 
ersten 15 min auf nicht mehr als 180 °C erwärmen. 

3)  Grenztemperatur an waagerechten Flächen.
4)  Grenztemperatur an senkrechten Flächen und an Glasoberflächen von Leuchtstofflampen.
5)  Können äußere Oberflächen eine Temperatur zwischen 90 °C und 150 °C annehmen, muss in der 

Montageanleitung vor entsprechenden Montagearten gewarnt werden.
Tabelle 4: Zulässige Temperaturen an der Befestigungsfläche bzw. Oberflächen von Leuchten, die 
nach April 2012 gefertigt wurden.
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Installationsorte/-flächen

Leuchten, 
DIN EN 60598 (DIN VDE 0711)  

bzw. DIN VDE 0710

Lampen
Betriebsgeräte  

als unabhängiges 
Zubehör, 

DIN EN 61347 
(DIN VDE 0712)Aktuell veraltet 

nichtbrennbar 1)

 

, 

keine  
Kennzeichnung , 

, ,  
oder Warnhinweis

 oder  
Warnhinweis

schwer oder normal entflammbar 2)

, , 

keine  
Kennzeichnung

, , 
 , 

 , 

 

Besondere 
Bereiche

Überdeckung mit  
Wärmedämmung

keine  
Kennzeichnung   

3)

Überdeckung mit  
Wärmedämmung nicht 

gestattet

Einrichtungsgegen- 
stände (Möbel),  

DIN VDE 0100-724  
4)

, 

  
4)

, 

 , 

 

Feuerge-
fährdete 
Betriebs-
stätten,  
DIN VDE 
0100-420

, 
 , 

  

Staub- 
und/oder 

Faseranfall  
5)   

3)

, 

  
3)

1)  Baustoff nach DIN EN 13501 bzw. DIN 4102. Nach DIN EN 60598 (DIN VDE 0711) Werkstoff, der eine 
Verbrennung nicht unterstützt.

2)  Baustoff nach DIN EN 13501 bzw. DIN 4102. Nach DIN EN 60598 (DIN VDE 0711) sind Werkstoffe mit 
Entzündungstemperatur  200 °C, die sich bei dieser Temperatur weder verformen noch erweichen, 
z. B. Holz mit einer Materialdicke > 2 mm. 

3)  Diese Kennzeichenkombinationen sind nicht genormt; die Sicherheitskriterien des Betriebsgerätes 
müssen denen der Leuchte entsprechen; Bestätigung vom Hersteller einholen.

4)  Nur zulässig, wenn der Werkstoff mindestens normal entflammbar ist.
5)  Nur zulässig, wenn Leuchten einschließlich der Lampen dem Schutzgrad IP 5X genügen.
Tabelle 5: Auswahl von Leuchten und Lampenbetriebsgeräten in Abhängigkeit von 
Installationsorten/-flächen.
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7.1.1 Leuchten sind grundsätzlich für eine Um-
gebungstemperatur von 25 °C ausgelegt. Bei hö-
heren Umgebungstemperaturen muss diese be-
sondere Gegebenheit bei der Auswahl der Leuch-
ten berücksichtigt werden (siehe Abschnitt 5.16).

7.1.2 Leuchten mit hohen Betriebstemperaturen 
sind so zu errichten oder aufzustellen, dass brenn-
bare Stoffe, z. B. Gardinen, Lagergüter nicht in die 
Nähe von Teilen der Leuchten kommen können. Bei 
Strahlerleuchten, z. B. in Schaufenstern oder Vitri-
nen, ist in Strahlungsrichtung auf einen Mindest-
abstand zu brennbaren Gegenständen zu achten 
(siehe Abschnitt 5.12). Dieser richtet sich nach den 
Vorgaben des Herstellers auf der Leuchte. Fehlen 
konkrete Angaben, ist in jedem Fall ein Mindestab-
stand von 1 m einzuhalten. Bei Lampen über 500 W 
können auch größere Abstände erforderlich werden.

7.1.3 Es ist darauf zu achten, das Lampen mit 
entsprechender Kennzeichnung, z. B. „Cool Beam“, 
ohne Kennzeichnung „self-shielded“ oder Kopfspie-
gellampen nur in Leuchten eingesetzt werden, die 
für diese Lampen vorgesehen sind (siehe Abschnitt 
5.23 - 5.26), da ansonsten Brandgefahr besteht.

7.1.4 Für eine sichere Wärmeabfuhr müssen 
Leuchten einen ausreichenden Abstand zu ande-
ren Flächen einhalten. Das ist der Fall, wenn an 
thermisch beeinflussten Flächen die Temperatur 
im Normalbetrieb 90 °C nicht überschreitet (siehe 
Tabelle 4). Die Montagearten und notwendigen Si-
cherheitsabstände richten sich nach den Angaben 
des Herstellers (siehe Bild 7). Zwischen Einbau-
leuchten und brennbaren Dämmstoffen können 
notwendige Abstände z. B. durch die Verwendung 
von Brandschutzgehäusen oder Abstandshaltern 
erreicht werden. 

7.1.5 Leuchten mit der Kennzeichnung   
(siehe Abschnitt 5.10) dürfen nicht mit Wärme-
dämmung überdeckt werden.

Bild 7: Leuchten müssen in ausreichendem Ab-
stand zu brennbaren Flächen montiert werden.

7.1.6 Zu brennbaren Befestigungsflächen hin 
offene Glühlampenleuchten müssen ausreichend 
feuersicher abgetrennt sein. Eine ausreichende 
Trennung liegt vor, wenn eine Isolierstoffunterlage 
von mindestens 1,5 mm Dicke eingefügt wird. Ge-
eignete Werkstoffe sind zum Beispiel:

 Hartpapier auf Phenolharz-Basis PF CP 205  
DIN EN 60893–3–4 VDE 0318–3–4 (V-1 Material),

 Hartpapier auf Epoxidharz-Basis EP CP 201 
DIN EN 60893–3–2 VDE 0318–3–2 (V-0 Material),

 Hartglasgewebe auf Epoxidharz-Basis EP GC 202  
DIN EN 60893–3–2 VDE 0318–3–2 (V-0 Material) 
sowie

 Glashartmatte auf Polyester-Basis UP GM 202 
DIN EN 60893–3–5 VDE 0318–3–5 (V-0 Material).

7.1.7 Es wird empfohlen, zur Rückseite geschlos-
sene Leuchten zu verwenden, wenn diese von der 
Decke abgehängt werden, z. B. Pendelleuchten.

7.1.8 Es wird empfohlen, Kondensatoren nach 
DIN EN 61048 (DIN VDE 0560-61) mit Überdruck-
Abschaltvorrichtungen (Typ B) und Metallbecher 
zu verwenden (siehe Abschnitt 5.27). 

Kondensatoren mit Metallbecher bieten eine er-
höhte Sicherheit gegen innere und äußere ther-
mische Einflüsse.

Der Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroni-
kindustrie e. V. (ZVEI) hat allgemeine Sicherheits-
hinweise zum Einsatz von Starkstromkondensa-
toren heraus gegeben. Diesen Hinweisen zufolge 
sind interne Schutzeinrichtungen zum Erhalt der 
Sicherheit alleine nicht ausreichend, da trotz vor-
handener Schutzeinrichtungen Gefährdungen 
z. B. durch Übertemperaturen, Überspannungen, 
falsche Applikation oder Installation sowie man-
gelhafte Wartung entstehen können. Um diesen 
Gefährdungen vorzubeugen sind die Kondensa-
toren gemäß ihrer Spezifikation zu betreiben und 
die Sicherheitshinweise des ZVEI zu beachten. Der 
vollständige Wortlaut der Sicherheitshinweise ist 
im Anhang A wiedergegeben. 

7.1.9 Werden Leitungen durch die Leuchte hin-
durch geführt (Durchgangsverdrahtung), ist Fol-
gendes zu beachten:

 Es dürfen nur Leuchten verwendet werden, 
die nach Angaben des Herstellers für eine 
Durchgangsverdrahtung geeignet sind

 Fehlen Angaben über die zu verwendenden 
Leitungen, müssen wärmebeständige Lei-
tungen nach DIN EN 50525-2-41 (DIN VDE 
0285-525—2-41), z. B.H05 SJ-K mit einem 
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Mindestquerschnitt von 1,5 mm² oder gleich-
wertige Leitungen verwendet werden

 Mehrere Leuchtenstromkreise dürfen inner-
halb von Leuchten nur verlegt werden, wenn 
die Leuchten nach Herstellerangaben dafür 
geeignet sind

 Es dürfen nur mitgelieferte Klemmen oder 
Klemmen nach Herstellerangaben verwendet 
werden. Auf diese Weise wird nicht nur die 
Feuersicherheit gewährleistet, sondern es 
werden auch die vorgeschriebenen Kriech- 
und Luftstrecken sowie der Schutz gegen di-
rektes Berühren realisiert

 Um die Kompatibilität zwischen Installations-
steckern und Installationssteckbuchsen zu 
gewährleisten, dürfen Installationssteckver-
binder nach DIN EN 61535 (DIN VDE 0606-200) 
nur verwendet werden, wenn es sich um ein 
vom Hersteller freigegebenes Installations-
steckverbinder-System handelt.

7.2 Kleinspannungsbeleuchtungsanlagen 
und -systeme

Es wird zwischen 

 Kleinspannungsbeleuchtungsanlagen1 nach 
DIN VDE 0100-715 sowie

 Kleinspannungsbeleuchtungssysteme2 nach 
DIN EN 60598-2-23 (DIN VDE 0711-2-23).

unterschieden. 

Kleinspannungsbeleuchtungssysteme werden 
vom Hersteller komplett mit Stromquelle, Träger-
leiter, Leuchte und erfahrungsgemäß mit den da-
zugehörigen Leuchtmitteln angeboten (Kleinspan-
nungsbeleuchtungssysteme = Komplettsysteme). 
Kleinspannungsbeleuchtungsanlagen sind indivi-
duell geplante Beleuchtungsanlagen.

Bei Kleinspannungsbeleuchtungsanlagen und 
-systemen sind insbesondere die im Vergleich zu 
230/400V-Anlagen erheblich höheren Ströme zu 
berücksichtigen. Bei gleicher Verbraucherleistung 
beträgt der Strom in Anlagen mit einer Nennspan-
nung von 12 V etwa das 20-fache.

1  Werden umgangssprachlich auch als Nieder-
voltbeleuchtungsanlagen bzw. NV-Anlagen be-
zeichnet. 

2  Werden umgangssprachlich auch als Nieder-
voltbeleuchtungssysteme bzw. NV-Systeme be-
zeichnet.

7.2.1 Kleinspannungsbeleuchtungssysteme

Die Planung und Auswahl der Einzelkomponenten 
zueinander erfolgt bei Kleinspannungsbeleuch-
tungssystemen durch den Leuchtenhersteller. Der 
Errichter muss das Kleinspannungsbeleuchtungs-
system entsprechend des Netzanschlusses, der 
Funktion, z. B. Dimmen, und den Umgebungsbe-
dingungen auswählen. 

Bei Kleinspannungsbeleuchtungssystemen wer-
den folgende Angaben vom Hersteller vorgegeben:

 Nennspannung,
 Anzahl der Leuchten,
 Gesamtleistung des Transformators/Konverters,
 Besondere Eigenschaften des Transformators/

Konverters, z. B. dimmbar, kurzschlussfest,
 Hinweise zur Leitungslänge und
 Leiterquerschnitt.

Kleinspannungsbeleuchtungssysteme sind nicht 
erweiterungsfähig. Die Hersteller sind verpflichtet, 
eine Montageanweisung beizulegen, die

 ein vollständiges Verzeichnis der Einzelteile 
sowie

 eine Beschreibung der Anwendungshinweise 
und -beschränkungen

enthalten muss.

Nach DIN VDE 0100-715 ist eine Schutzeinrich-
tung vorzusehen, wenn der Transformator oder 
Konverter nicht kurzschlussfest ist. Diese Schutz-
einrichtung wird im nachfolgenden Abschnitt 7.2.3 
beschrieben. 

7.2.2 Kleinspannungsbeleuchtungsanlagen

Bei Kleinspannungsbeleuchtungsanlagen werden 
die Komponenten einzeln ausgewählt. Dement-
sprechend ist eine Vielzahl von Auswahlkriterien zu 
berücksichtigen. Bei der Planung und Errichtung 
von Kleinspannungsbeleuchtungsanlagen ist ins-
besondere DIN VDE 0100-715 zu berücksichtigen. 

7.2.2.1 Stromquellen

7.2.2.1.1 Es sind Stromquellen für SELV-Systeme 
(Sicherheitskleinspannung) nach DIN VDE 0100-
410 (Schutz durch Kleinspannung) zu verwenden:

 Sicherheitstransformatoren nach DIN EN 
61558-2-6 (DIN VDE 0570-2-6) 

 Konverter mit SELV für Glühlampen nach DIN 
EN 61347-2-2 (DIN VDE 0712-32) 
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 Konverter mit SELV für LED-Module nach DIN 
EN 61347-2-13 (DIN VDE 0712-43), Anhang I

7.2.2.1.2 Nach DIN VDE 0100-715 sind entweder 
kurzschlussfeste Sicherheitstransformatoren bzw. 
kurzschlussfeste Konverter einzusetzen (siehe 
Abschnitt 5.14 und 5.15) oder es ist zusätzlich eine 
Schutzeinrichtung (siehe Abschnitt 7.2.3) vorzuse-
hen. 

7.2.2.1.3 Nicht in Leuchten oder anderen Gehäu-
sen eingebaute Konverter, müssen als unabhängi-
ges Zubehör ausgewählt werden (siehe Abschnitt 
5.13).

7.2.2.1.4 Stromquellen und Leuchtmittel sind auf-
einander abzustimmen, dabei sind folgende Hin-
weise zu beachten: 

 Ausgangsspannung der Stromquelle und 
Betriebsspannung der Leuchtmittel müssen 
zueinander passend ausgewählt werden, da-
bei ist zum Schutz der Lampen die Ausgangs-
spannung der Stromquelle in der Regel etwas 
geringer (5 %) als die Betriebsspannung der 
Lampen,

 die Gesamtleistung des Transformators/Kon-
verters ist entsprechend der Anzahl und der 
Leistung der Leuchtmittel auszuwählen,

 bei der Auswahl der Leuchtmittelleistung ist 
auf eine evtl. benötigte Minimallast bei Kon-
vertern zu achten, gerade LED-Lampen benö-
tigen nur eine sehr geringe Leistung. 

7.2.2.2 Kabel und Leitungen von Klein- 
spannungsbeleuchtungsanlagen 

7.2.2.2.1 Für Kleinspannungsbeleuchtungsanla-
gen dürfen Kabel, Mantelleitungen, flexible Lei-
tungen, Aderleitungen in Elektroinstallations-
rohren oder –kanälen oder Stromschienensysteme 
nach DIN EN 60570 (VDE 0711-300) verwendet 
werden. Die Leitfäden zur Verwendung nicht har-
monisierter und harmonisierter Starkstromlei-
tungen (DIN VDE 0298-3 und DIN VDE 0298-300) 
geben Hilfestellung zur Auswahl.

7.2.2.2.2 Nach DIN VDE 0100-715 muss der Leiter-
querschnitt mindestens 1,5 mm² Cu betragen. Bei 
flexiblen Leitern darf der Querschnitt auf 1 mm² Cu 
verringert werden, wenn die Leiterlänge 3 m nicht 
überschreitet.

Aus Gründen der mechanischen Festigkeit muss 
der Leiterquerschnitt bei freihängenden Leitungen 
und bei blanken Leitern mindestens 4 mm² Cu be-
tragen.

7.2.2.2.3 Nach DIN VDE 0100-715 muss zur Redu-
zierung der Kurzschlussgefahr mindestens ein ak-
tiver Leiter isoliert sein oder es ist ein NV-Strom-
wächter nach 7.2.3 zu verwenden. 

7.2.2.2.4 Nach DIN VDE 0100-420 dürfen in feuer-
gefährdeten Betriebsstätten (siehe VdS 2033) keine 
blanken Leiter verwendet werden. 

7.2.2.2.5 Nach DIN VDE 0100-715 dürfen Bestand-
teile von Gebäuden und Einrichtungsgegenständen 
wie Konstruktionsteile, metallene Einfassungen 
von Vitrinen oder metallene Regale nicht als aktive 
Leiter verwendet werden.

7.2.2.3 Anschlüsse und Verbindungen 

7.2.2.3.1 Nach DIN VDE 0100-715 müssen An-
schlüsse und Verbindungen hängender Leiter als 
Schraubklemme nach DIN EN 60998-2-1 (DIN VDE 
0613-2-1) oder schraubenlose Verbindungen nach 
DIN EN 60998-2-2 (DIN VDE 0613-2-2) ausgeführt 
sein. 

7.2.2.3.2 Der Anschluss von Leuchten über Kon-
tergewichte, Krokodilklemmen oder ähnliche Ele-
mente ermöglicht keine dauerhaft sichere elek-
trische Verbindung und ist daher nicht zulässig. 
Auch Schneidklemmen dürfen nicht verwendet 
werden. 

7.2.2.3.3 Anschluss- und Verbindungsstellen 
müssen so ausgeführt werden, dass ein Kurz-
schluss nicht möglich ist, z. B. mit Hilfe von Isolie-
rungen oder Abstandhaltern. 

7.2.2.4 Installation von Kleinspannungsbe-
leuchtungsanlagen 

7.2.2.4.1 Leiter müssen in ausreichendem Ab-
stand zu anderen wärmeabstrahlenden Betriebs-
mitteln, z. B. Leuchten, Transformatoren und Kon-
vertern, verlegt werden. Dies gilt insbesondere in 
Zwischendecken und anderen Hohlräumen.

7.2.2.4.2 Nach DIN VDE 0100-715 müssen freihän-
gende Leiter, Träger- und Profilleiter (hängende 
Systeme) über ihren gesamten Verlauf hinweg zu-
gänglich sein. 

7.2.2.4.3 Nach DIN VDE 0100-510 müssen Trans-
formatoren, Konverter und dazugehörige Verbin-
dungsstellen sowie Schutzeinrichtungen für die 
Inspektion, Instandhaltung und evtl. Bedienung, 
leicht zugänglich sein. 
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230V  
Glühlampen

Klein- 
spannungs-

beleuchtungs-
anlagen bzw. 
Systeme mit 

Transformator

Klein- 
spannungs-

beleuchtungs-
anlagen bzw. 
Systeme mit 

Konverter

LED mit  
eingebautem 

Vorschalt-
gerät

Kompakt-
leuchtstoff-

lampe
(compact fluo-
rescent lamp)

zulässiges 
Dimm- 
Verfahren

Phasen- 
anschnitt- 
steuerung,  

Potentiometer 

Phasen- 
anschnitt-

steuerung mit 
Symmetrie 

(gleichlange 
Anschnittzeiten 
in positiver und 

negativer  
Halbwelle)

Im Allgemeinen 
Phasen- 

abschnitt- 
steuerung

Optimierte  
Anschnitt- 
steuerung

Optimierte  
Anschnitt- 
steuerung

Universaldimmer (Kennzeichen R, L, C)

Kennzeichen R L C LEDi CFLi

Symbole In Vorbereitung

Tabelle 6: Zuordnung von Lasten zu Dimm-Verfahren.

7.2.2.4.4 Nach DIN VDE 0100-715 dürfen Blanke 
Leiter nicht auf brennbaren Materialien angeord-
net werden. 

7.2.2.4.5 Nach DIN VDE 0100-715 müssen Befesti-
gungsmittel, tragende Leiter und Anschlussstücke, 
die auch der mechanischen Verbindung dienen, das 
5-fache der Masse der an ihnen angebrachten Teile 
tragen können, mindestens jedoch 5 kg. 

7.2.2.4.6 Befestigungsmittel, z. B. Stützer, Haken, 
Ösen, Abstandshalter, Schellen müssen isoliert sein. 

7.2.2.4.7 Sind die Eigenschaften der Installations-
flächen bezüglich der Entflammbarkeit unbekannt, 
sind Leuchten und Transformatoren mit der Kenn-
zeichnung  (siehe Abschnitt 5.6) und Konver-
ter mit der Kennzeichnung  (siehe Abschnitt 
5.13) auszuwählen (siehe Tabelle 5). 

7.2.3 Besondere Schutzeinrichtung  
(NV-Stromwächter)

In DIN VDE 0100-715 ist eine besondere Schutzein-
richtung gegen Brandgefahr mit entsprechenden 
Anforderungen beschrieben. Diese Schutzeinrich-
tung wird auch als NV-Stromwächter bezeichnet. 
Nach DIN VDE 0100-715 sind solche Schutzeinrich-
tungen in folgenden Konstellationen einzusetzen:

 bei Kleinspannungsbeleuchtungsanlagen und 
Systemen, wenn die verwendeten Transforma-
toren oder Konverter nicht kurzschlussfest sind,

 bei Leitern, die nicht isoliert oder nicht vollstän-
dig abgedeckt sind, da hier eine höhere Brand-

gefahr durch Leiterschluss als bei isolierten 
Leitern besteht. 

7.3 Dimmer

7.3.1 Dimmer müssen DIN EN 60669-2-1 (DIN 
VDE 0632-2-1) entsprechen.

7.3.2 Dimmer müssen für den Betrieb mit den 
anzuschließenden Lasten, z. B. Glühlampen, 
Transformatoren und Konvertern geeignet sein. Es 
gibt unterschiedliche Verfahren zum Dimmen von 
Lampenlasten. In Tabelle 6 sind mit der Phasenan-
schnitt- und Phasenabschnittsteuerung die in der 
Praxis bevorzugt eingesetzten Verfahren und die 
damit betreibbaren Lasten aufgeführt. Vor einem 
Austausch von Glühlampen gegen LED-Lampen 
oder Kompaktleuchtstofflampen ist sicherzustel-
len, dass diese Lampen mit dem eingesetzten Dim-
mer kompatibel sind. Evtl. muss der Dimmer ge-
gen spezielle Dimmer mit entsprechender Kenn-
zeichnung ausgetauscht werden (siehe Tabelle 6). 
Die falsche Auswahl von Dimmern kann aufgrund 
entstehender Strom- bzw. Spannungsspitzen zur 
Zerstörung der angeschlossenen Lasten oder der 
Dimmer selbst führen.

Ein Universaldimmer (siehe Tabelle 6) vereinigt die 
Eigenschaften sowohl des Phasenanschnitt- als 
auch des Phasenabschnittdimmers. Er erkennt die 
Lastcharakteristik und stellt die entsprechende 
Ansteuerung ein. Für LED-Lampen und Kompakt-
leuchtstofflampen gibt es geeignete Dimmer mit 
der Kennzeichnung LEDi oder CFLi. 
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7.3.3 Die Bemessungsleistung des Dimmers 
muss mindestens der Gesamtleistung einschließ-
lich der Verlustleistung des Transformators oder 
Konverters entsprechen. Dimmer sind auch für 
eine evtl. Spannungserhöhung, z. B. im Leerlauf-
betrieb, auszulegen. Eine Möglichkeit ist, dass der 
Dimmer in diesem Fall selbsttätig abschaltet. 

Fehlen konkrete Angaben, muss die Bemessungs-
leistung des Dimmers mindestens 110 % der des 
Transformators oder Konverters betragen.

7.3.4 Die Lasten, z. B. Transformatoren und Kon-
verter müssen für den Dimmbetrieb geeignet sein. 
Häufig haben Transformatoren und Konverter das 
gleiche Kennzeichnungssystem. In diesem Fall 
muss wenigstens ein gleicher Buchstabe auf Dim-
mer und Transformator bzw. Konverter sein (siehe 
Tabelle 6). 

7.3.5 Ein Mischbetrieb von induktiven (L) und ka-
pazitiven (C) Lasten hinter einem Dimmer (auch 
bei einem Universaldimmer) ist aufgrund der 
Funktionsweise nicht möglich. Lediglich die Kom-
bination von induktiven oder kapazitiven Lasten mit 
einer ohmschen Last (R) ist möglich. Glühlampen 
können mit R, L und C Dimmern betrieben werden. 

7.3.6 Damit ein störungsfreier Betrieb gewähr-
leistet ist, sind die Aufschriften auf den Geräten 
und Angaben in Datenblättern zu beachten. Im 
Zweifelsfall ist der Hersteller zu befragen. Evtl. ge-
hen aus den Herstellerangaben auch andere Kom-
binationsmöglichkeiten hervor, als die in Tabelle 6 
genannten. 

7.4 Feuergefährdete Betriebsstätten 

7.4.1 In feuergefährdeten Betriebsstätten sind 
nur für diese Bereiche geeignete Leuchten einzu-
setzen. Dies sind Leuchten mit dem Zeichen  (si-
ehe Abschnitt 5.7) oder  (siehe Abschnitt 5.6). 
Je nach Art der feuergefährdeten Betriebsstätte ist 
wie folgt auszuwählen:

 In Räumen oder Bereichen mit brennbaren 
Stäuben oder Fasern sind - gekennzeichne-
te Leuchten mit dem Schutzgrad IP 5X einzu-
setzen.

 In Räumen oder Bereichen mit brennnbaren 
festen Stoffen sind - oder -gekenn-
zeichnete Leuchten mit dem Schutzgrad  
IP 4X vorzusehen.

Demzufolge dürfen Leuchten ohne diese Kenn-
zeichnungen, z. B. Ovalleuchten, nicht verwendet 
werden. 

7.4.2 Wenn Explosionsgefahr besteht, sind zu-
sätzliche Anforderungen zu beachten (ATEX, Nor-
menreihe DIN EN 60079).

7.5 Landwirtschaftliche und gartenbauliche 
Anwesen

7.5.1 In diesen Bereichen ist generell mit einer 
erheblichen Feuergefährdung durch Staub oder 
Fasern zu rechnen. Des Weiteren sind Feuchtigkeit 
oder Nässe häufig vorzufinden. Leuchten in diesen 
Bereichen sind daher nach Abschnitt 7.4 „Feuerge-
fährdete Betriebsstätten“ auszuwählen. 

7.5.2 Um zu verhindern, dass Leuchten, z. B. 
in Scheunen oder auf Stroh- und Heuböden, mit 
brennbaren Stoffen bedeckt werden und dadurch 
ein Wärmestau an der Leuchte verursacht wird, 
müssen ggf. zusätzliche Schutzvorkehrungen ge-
troffen werden, z. B.

 mechanischer Schutz in ausreichendem Ab-
stand zur Leuchte oder

 Versetzen der Leuchte in einen Bereich, in 
dem brennbare Stoffe nicht vorhanden sind.

7.5.3 Ist der Bereich, in dem die Leuchte instal-
liert ist, nicht unmittelbar einzusehen, muss nach 
DIN VDE 0100-705 ein Schalter mit Kontrollleuchte 
angebracht werden.

Hinweis: Die Publikation „Elektrische Anlagen in 
der Landwirtschaft“ (VdS 2067) ist zu beachten.

7.6 Umrüstung bzw. Neugestaltung von 
Leuchten

7.6.1 Umrüstung mit neuen Leuchtmitteln

Zur Steigerung der Energieeffizienz von Leuch-
ten werden Leuchtmittel, z. B. Glühlampen und 
Leuchtstofflampen, häufig durch energieeffizi-
entere Betriebsmittel, z. B. LED-Lampen oder T5-
Adapter ersetzt. Bleibt die Leuchte unverändert, 
d. h. nur das Leuchtmittel und evtl. notwendige 
Zubehörteile, z. B. Starter werden ausgetauscht, 
handelt es sich um sogenannte Retrofitlampen  
(siehe Bild 8). 

Wird die Leuchte umgebaut, d. h. geöffnet, weil 
z. B. ein Kondensator ausgebaut oder überbrückt 
werden muss, ist von einem sogenannten Um-
bausatz oder einer Konversions-Lampe die Rede. 
In diesem Fall geht es um eine Umrüstung der 
Leuchte und die Grundlage für die ursprüngliche 
CE-Konformität entfällt wenn der Leuchtenher-
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steller die Retrofitlampen oder Umbausätze nicht 
frei gegeben hat. Mit dem Verlust der CE-Konfor-
mität steht der Leuchtenhersteller für den verän-
derten Teil der Leuchte nicht mehr in der vollen 
Produktverantwortung und vergebene Prüfzeichen 
durch z. B. VDE oder TÜV verlieren ihre Gültigkeit. 

Der Zentralverband Elektrotechnik und Elektroni-
kindustrie e. V. (ZVEI) verweist in mehreren Ver-
öffentlichungen auf Gefährdungen, die durch den 
unerlaubten Umbau von Leuchten entstehen kön-
nen. So kann z. B. der Schutz gegen einen elekt-
rischen Schlag eingeschränkt werden oder der 
Umbau kann zu einer unzulässigen mechanischen 
Beanspruchung oder Erwärmung und einer damit 
verbundenen Brandgefahr führen. 

Um diese Gefährdungen bei einer Umrüstung von 
Leuchten zu vermeiden, sind folgende Hinweise zu 
beachten:

 Vor einem Umbau der Leuchte sollte geprüft 
werden, ob zur Steigerung der Energieeffizienz 
und zur Vermeidung von Gefährdungen eine 
komplette Erneuerung der Beleuchtungsanla-
ge sinnvoller ist, als der Einsatz von Retrofit-
lampen oder Umbausätzen.  
Wird entschieden, dass eine neue Beleuch-
tungsanlage geplant und installiert wird, sind 
die folgenden Hinweise ohne Bedeutung. 

 Retrofitlampen dürfen in Leuchten eingesetzt 
werden, die vom Leuchtenhersteller frei gege-
benen wurden. Auf besondere Hinweise, z. B. 
auf die Forderung, einen Kurzschlussstarter 
vorzusehen, oder nach einer VDE Zertifizierung 
der Lampen, ist zu achten.  
Ist darüber hinaus kein Umbau der Leuchte 
erforderlich, sind die weiteren Hinweise ohne 
Bedeutung. 

 Vom Leuchtenhersteller angebotene Umrüst-
sätze dürfen eingesetzt werden. Die Herstelle-
rangaben zum Umbau der Leuchte sind unbe-
dingt zu beachten. Der Umbau muss durch eine 
Elektrofachkraft erfolgen. 
Trifft dieser Fall zu, sind die weiteren Hinweise 
ohne Bedeutung. 

 Vor dem Einsatz herstellerfremder Umrüst-
sätze oder dem Einsatz von Retrofitlampen in 
dafür nicht frei gegebenen Leuchten ist die Zu-
stimmung des Leuchtenherstellers einzuholen. 
Bei fehlender Zustimmung des Leuchtenher-
stellers ist der nächste Hinweis zu beachten. 

 Hat der Hersteller der Leuchte die Zustim-
mung zum Einsatz von Umrüstsätzen oder 
Retrofitlampen nicht gegeben oder ist der 
Leuchtenhersteller unbekannt bzw. existiert 
nicht mehr, wird derjenige zum neuen Herstel-
ler der Leuchte, der die Leuchte umbaut oder 

umbauen lässt. Demzufolge ist er für die CE-
Konformität verantwortlich, ggf. hat er die CE-
Konformität erneut zu dokumentieren.  
Der Umbau darf nur durch eine Elektrofach-
kraft erfolgen. Es wird empfohlen, nur durch 
Prüfinstitute, z. B. VDE, TÜV zertifizierte Retro-
fitlampen oder Umrüstsätze zu verwenden.  
Im Zweifelsfall ist vom Hersteller des Umrüst-
satzes oder der Retrofitlampe eine Haftungszu-
sage für den Betrieb der Leuchte einschließlich 
des neuen Leuchtmittels einzuholen. 

Nach Änderungen an den Leuchten sind diese nach 
DIN VDE 0105-100 einer Prüfung zu unterziehen.

Bild 8: Beispiele Retrofitlampen

7.6.2 Veränderung bzw. Gestaltung  
(Konstruktion) von Leuchten

Werden Leuchten verändert, indem beispielsweise 
Designelemente angebaut werden oder Leuchten 
werden in dafür nicht vorgesehene Baueinheiten 
oder Umhüllungen integriert (wie z. B. bei Leuch-
ten für künstlerische Zwecke oder Lichtwerbean-
lagen), müssen alle an Leuchten geltenden Anfor-
derungen nach Normen der Reihe DIN VDE 0711, 
DIN VDE 0710 bzw. DIN VDE 0100-559 erfüllt sein. 
Der für die Veränderung verantwortliche wird hier-
durch zum Hersteller dieser neuen Leuchte und 
muss demzufolge die CE-Konformität erklären (si-
ehe auch Abschnitt 4).

8 Betrieb von Leuchten

8.1 Leuchten sind generell sauber und von 
Staub oder Fasern freizuhalten.

8.2 Da der Einsatzort von Handleuchten nicht 
bekannt ist, müssen diese mindestens dem Schutz-
grad IP 55 entsprechen und mit einem nichtbrenn-
baren Schutzglas sowie einem nichtbrennbaren 
Schutzkorb versehen sein. Von entzündlichen 
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Stoffen (Heu, Stroh, Strohstaub, Mehl, Hobelspä-
ne, lose Holzwolle, Magnesiumspäne, Reisig, loses 
Papier, Baum- und Zellwollfasern, Kunst- sowie 
Schaumstoffe usw.) sind Handleuchten grundsätz-
lich fern zu halten. Bei fehlenden Herstelleranga-
ben ist ein Abstand von mindestens 1 m einzuhalten. 

8.3 Nach jedem Gebrauch von Handleuchten 
muss der Stecker gezogen werden.

8.4 Beschädigte Leuchten sind umgehend aus-
zutauschen; fehlende Schutzkörbe und zerbro-
chene Schutzgläser sind zu ersetzen.

8.5 Wenn Lampen gewechselt werden, sind 
unbedingt die entsprechenden Angaben auf der 
Leuchte zu beachten. Dies betrifft vor allem die 
höchstzulässige Lampenleistung und die Anga-
ben zu besonderen Lampen (siehe Abschnitt 5), 
z. B. die Verwendung von Natriumdampf-Hoch-
drucklampen (Zeichen , ), die Verwendung von 
„Shelf-shielded“- sowie „Cool-Beam“-Lampen 
(Zeichen , , , ) und die Verwendung von 
Kopfspiegellampen (Zeichen ). Es ist außerdem 
auf ausreichenden Kontakt und festen Sitz der 
Lampen zu achten. Ein Verbiegen von Kontakten 
ist unbedingt zu vermeiden.

8.6 Transformatoren, Konverter, Dimmer oder 
Sicherungen dürfen nur gegen solche gleicher 
Bauart, Stromstärke und Spannung ausgetauscht 
werden. 

8.7 Leuchten dürfen nur mit Zustimmung des 
Herstellers oder bei Beachtung der Hinweise zu 
Retrofitlampen und Umrüstsätzen in Abschnitt 7.6 
verändert werden. 

8.8 Es wird empfohlen, Sicherheitsstarter zu 
verwenden.

8.9 Freihängende Leiter, Träger- und Profil-
leiter usw. dürfen nicht zweckentfremdet genutzt 
werden, z. B. durch Befestigen, Überwerfen oder 
Anhängen von Gegenständen (Kleidungsstücke, 
Dekorationen u. ä.).

8.10 Energiesparlampen und LED-Lampen 
sollten umweltschonend entsorgt werden, z. B. 
über die Sammelboxen des Rücknahmesystems 
Lightcycle. Weitere Informationen zu diesem Sys-
tem stehen unter www.lightcycle.de.
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Anhang A 

Sicherheitshinweise des ZVEI zu Starkstromkondensatoren

ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik-  
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Allgemeine Sicherheitshinweise Starkstromkondensatoren 
Gemeinsame Sicherheitshinweise der im ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- 
und Elektronik e. V. - organisierten Hersteller von Starkstromkondensatoren 
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Quelle: ZVEI
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 Interne ch t einricht n en sind allein nicht 
a sreichend   alle i  ehler all denkbare e-
ahren ab enden  ie so enannte elbstheil-

hi keit dar  nicht it s allsicherheit gleichge-
setzt werden.  

. Interne ch tzeinricht ngen nterliegen  abh n-
gig vo  ch tz echanis s  technischen nd 

nktionellen renzen  deren berschreit ng 
zwangsl ig z  ehlern hrt. olche ber-
schreit ngen k nnen sein  Übertemperatur, 
Überspannung, falsche Applikation, falsche 
Installation, mangelhafte Wartung, mechani-
sche Beschädigung, Betrieb außerhalb der 
technischen Grenzen der Spezifikation. 

. ie eisten internen ch tzeinricht ngen k n-
nen die ann ng n r innerhalb des Kondensa-
tors nterbrechen. ie sind keine icher ngen i  
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dauerha t hohe leichs annungen au treten. 

iese - annungen sind bei der uslegung 
der Kondensatoren sowie deren Entladeein-
richtungen zu ber cksichtigen. 

VI. Risiken im Fehlerfall 
1. tarkstro kondensatoren k nnen au grund ihrer 

ges eicherten Energie und/oder ihrer Eigen-
scha ten bei  etrieb in etzen it hohen Kurz-
schlussleistungen i  ehler all ein erhebliches 

isiko darstellen. 
2. tarkstro kondensatoren k nnen bei ehlenden  

alsch di ensionierten oder versagenden inter-

nen oder e ternen chutzeinrichtungen aktiv aus-
allen. ie k nnen latzen  brennen oder i  E t-

re all e lodieren. 
. I  chadens all austretende ase z. . Koh-

lenwassersto e als Zersetzungs rodukte der 
eingesetzten organischen Isolier aterialien  sind 
brennbar und k nnen e losive e ische erge-
ben. ie randlast eines tarkstro kondensators 
betr gt ca.  /kg. abei ist zu beachten  dass 
abh ngig von der r e und bezogen au  die 
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augr en etwa % und bei gro en a i al 
% aus brennbaren aterialien bestehen. 

VII. Risikominimierung  
1. er Kondensatorhersteller kann nicht alle elas-
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Kondensatorauswahl icherheit und ualit t an 
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den internen Schutzeinrichtungen einzuset-
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r cksichtigen. ie bedenkenlose bernah e in 
eine nwendung kann schwerwiegende olgen 
haben. 

esonders bei sensiblen nwendungen sollten 
die internen chutzeinrichtungen der Kondensa-
toren vo  nwender durch geeignete e terne 

chutz a nah en erg nzt werden. Externe 
Schutzmaßnahmen sind beim Einsatz von 
Kondensatoren ohne interne Schutzeinrich-
tungen sogar zwingend erforderlich  

. runds tzlich ist bei  Einsatz von Leistungskon-
densatoren durch geeignete a nah en da r 
zu sorgen  dass sowohl i  etriebs-  als auch i  

chadens all keine e ahren r enschen  iere 
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konkrete nwendungse ehlungen zu geben. 
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vorwiegend brennbaren Baustoffen 

VdS 2025 Elektrische Leitungsanlagen

VdS 2031 Blitz- und Überspannungsschutz in elek-
trischen Anlagen

VdS 2033 Elektrische Anlagen in feuergefährdeten 
Betriebsstätten und diesen gleichzustellende Ri-
siken

VdS 2046 Sicherheitsvorschriften für elektrische 
Anlagen bis 1000 Volt

VdS 2067 Elektrische Anlagen in der Landwirt-
schaft 

VdS Schadenverhütung Verlag 
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Normen

DIN VDE 0100 Errichtung von Niederspannungs-
anlagen

 Teil 200 Begriffe
 Teil 420 Schutzmaßnahmen; Schutz gegen ther-

mische Einflüsse
 Teil 559 Auswahl und Errichtung elektrischer 

Betriebsmittel; Leuchten und Beleuchtungsan-
lagen

 Teil 701 Anforderungen für Betriebsstätten, Räu-
me und Anlagen besonderer Art; Becken von 

Schwimmbädern, -Räume mit Badewanne oder 
Dusche

 Teil 702 Anforderungen für Betriebsstätten, Räu-
me und Anlagen besonderer Art; Becken von 
Schwimmbädern, begehbare Wasserbecken und 
Springbrunnen

 Teil 705 Anforderungen für Betriebsstätten, 
Räume und Anlagen besonderer Art; Elektrische 
Anlagen von landwirtschaftlichen und garten-
baulichen Betriebsstätten 

 Teil 711 Anforderungen für Betriebsstätten, Räu-
me und Anlagen besonderer Art; Ausstellungen, 
Shows und Stände

 Teil 714 Anforderungen für Betriebsstätten, Räu-
me und Anlagen besonderer Art; Beleuchtungs-
anlagen im Freien

 Teil 715 Anforderungen für Betriebsstätten, 
Kleinspannungsbeleuchtungsanlagen; 

 Teil 718 Anforderungen für Betriebsstätten, 
Räume und Anlagen besonderer Art; Bauliche 
Anlagen für Menschenansammlungen

 Teil 721 Anforderungen für Betriebsstätten, 
Räume und Anlagen besonderer Art; Elektrische 
Anlagen von Caravans und Motorcaravans 

 Teil 724 Elektrische Anlagen in Möbeln und ähn-
lichen Einrichtungsgegenständen, z. B. Gardi-
nenleisten, Dekorationsverkleidungen

 Teil 740 Anforderungen für Betriebsstätten, Räu-
me und Anlagen besonderer Art; Vorübergehend 
errichtete elektrische Anlagen für Aufbauten, 
Vergnügungseinrichtungen und Buden auf Kir-
mesplätzen, Vergnügungsparks und für Zirkusse 

DIN VDE 0298-3 Leitfaden für die Verwendung 
nicht harmonisierter Starkstromleitungen

DIN VDE 0298-300 Leitfaden für die Verwendung 
harmonisierter Niederspannungsstarkstromlei-
tungen

DIN EN 50110-1 VDE 0105-100 Betrieb von elekt-
rischen Anlagen 

DIN EN 61140 VDE 0140 Schutz gegen elektri-
schen Schlag – Gemeinsame Anforderungen für 
Anlagen und Betriebsmittel 

Reihe DIN EN 60079 Explosionsgefährdete Bereiche 

DIN EN 50525-2-41 VDE 0285-525-2-41 Stark-
stromleitungen mit Nennspannungen bis 450/750 V 
(U0/U); Einadrige Leitungen mit vernetzter Silikon-
Isolierung

DIN EN 60570 VDE 0711-300 Elektrische Strom-
schienensysteme für Leuchten
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DIN EN 60893–3–2 VDE 0318–3–2 Isolierstoffe – 
Tafeln aus technischen Schichtpressstoffen auf der 
Basis warmhärtender Harze für elektrotechnische 
Zwecke, Anforderungen für Tafeln aus Schicht-
pressstoffen auf der Basis von Epoxidharzen

DIN EN 60893–3–4 VDE 0318–3–4 Isolierstoffe – 
Tafeln aus technischen Schichtpressstoffen auf der 
Basis warmhärtender Harze für elektrotechnische 
Zwecke, Anforderungen für Tafeln aus Schicht-
pressstoffen auf der Basis von Phenolharzen

DIN EN 60893–3–5 VDE 0318–3–5 Isolierstoffe – 
Tafeln aus technischen Schichtpressstoffen auf der 
Basis warmhärtender Harze für elektrotechnische 
Zwecke, Anforderungen für Tafeln aus Schicht-
pressstoffen auf der Basis von Polyesterharzen

DIN EN 60529 VDE 0470-1 Schutzarten durch Ge-
häuse (IP-Code)

DIN EN 61048 VDE 0560-61 Geräte für Lampen – 
Kondensatoren für Leuchtstofflampen- und ande-
re Entladungslampenkreise – Allgemeine Anforde-
rungen und Sicherheitsanforderungen

VDE 0710 Vorschriften für Leuchten mit Betriebs-
spannungen unter 1000 V

 Teil 1 Allgemeine Vorschriften
 Teil 13 Ballwurfsichere Leuchten 
 Teil 14 Leuchten zum Einbau in Möbeln

DIN EN 60598-1 VDE 0711-1 Leuchten; Allgemei-
ne Anforderungen und Prüfungen

DIN EN 60598-2-1 VDE 0711-201 Leuchten; Be-
sondere Anforderungen; Ortsfeste Leuchten für 
allgemeine Zwecke

DIN EN 60598-2-2 VDE 0711-202 Leuchten; Be-
sondere Anforderungen; Einbauleuchten

DIN EN 60598-2-5 VDE 0711-2-5 Leuchten; Be-
sondere Anforderungen; Scheinwerfer

DIN EN 60598-2-6 VDE 0711-206 Leuchten; Be-
sondere Anforderungen; Leuchten mit einge-
bauten Transformatoren für Glühlampen 

DIN EN 60598-2-8 VDE 0711-2-8 Leuchten; Be-
sondere Anforderungen; Handleuchten

DIN EN 60598-2-13 VDE 0711-2-13 Leuchten; Be-
sondere Anforderungen; Bodeneinbauleuchten

DIN EN 60598-2-14 VDE 0711-2-14 Leuchten; Be-
sondere Anforderungen; Leuchten für röhrenför-

mige Kaltkathoden-Entladungslampen (Neonröh-
ren) und ähnliche Einrichtungen

DIN EN 60598-2-18 VDE 0711-218 Leuchten; Be-
sondere Anforderungen; Leuchten für Schwimm-
becken und ähnliche Anwendungen

DIN EN 60598-2-20 VDE 0711-2-20 Leuchten; Be-
sondere Anforderungen; Lichtketten

DIN EN 60598-2-22 VDE 0711-2-22 Leuchten; 
Besondere Anforderungen; Leuchten für Notbe-
leuchtung

DIN EN 60598-2-23 VDE 0711-2-23 Leuchten; Be-
sondere Anforderungen; Kleinspannungsbeleuch-
tungssysteme für Glühlampen

DIN EN 60598-2-24 VDE 0711-2-24 Leuchten; Be-
sondere Anforderungen – Leuchten mit begrenzter 
Oberflächentemperatur

DIN EN 60598-2-25 VDE 0711-2-25 Leuchten; 
Besondere Anforderungen; Leuchten zur Verwen-
dung in klinischen Bereichen von Krankenhäusern 
und Gebäuden zur Gesundheitsfürsorge

DIN EN 61347-1 VDE 0712-30 Geräte für Lampen; 
Allgemeine und Sicherheitsanforderungen

DIN EN 61347-2-1 VDE 0712-31 Geräte für Lam-
pen; Besondere Anforderungen an Startgeräte 
(andere als Glimmstarter)

DIN EN 61347-2-2 VDE 0712-32 Geräte für Lam-
pen; Besondere Anforderungen an gleich- oder 
wechselstromversorgte elektronische Konverter 
für Glühlampen

DIN EN 61347-2-3 VDE 0712-33 Geräte für Lam-
pen; Besondere Anforderungen an wechsel- und/
oder gleichstromversorgte elektronische Betriebs-
geräte für Leuchtstofflampen

DIN EN 61347-2-7 VDE 0712-37 Geräte für Lam-
pen; Besondere Anforderungen an gleichstrom-
versorgte elektronische Vorschaltgeräte für die 
Notbeleuchtung

DIN EN 61347-2-8 VDE 0712-38 Geräte für Lam-
pen; Besondere Anforderungen an Vorschaltgeräte 
für Leuchtstofflampen

DIN EN 61347-2-9 VDE 0712-39 Geräte für Lam-
pen; Besondere Anforderungen an Vorschaltgeräte 
für Entladungslampen (ausgenommen Leucht-
stofflampen)
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DIN EN 61347-2-10 VDE 0712-40 Geräte für Lam-
pen; Besondere Anforderungen an elektronische 
Wechselrichter und Konverter für Hochfrequenz-
betrieb von röhrenförmigen Kaltstart-Entladungs-
lampen (Neonröhren)

DIN EN 61347-2-11 VDE 0712-41 Geräte für Lam-
pen; Besondere Anforderungen für elektronische 
Module für Leuchten

DIN EN 61347-2-12 VDE 0712-42 Geräte für Lam-
pen; Besondere Anforderungen an gleich- oder 
wechselstromversorgte elektronische Vorschalt-
geräte für Entladungslampen (ausgenommen 
Leuchtstofflampen) 

DIN EN 61347-2-13 VDE 0712-43 Geräte für Lam-
pen; Besondere Anforderungen an gleich-oder 
wechselstromversorgte elektronische Betriebsge-
räte für LED-Module

DIN EN 62031 VDE 0715-5 LED-Module für Allge-
meinbeleuchtung – Sicherheitsanforderungen

DIN EN 60432-3 VDE 0715-11 Glühlampen – Si-
cherheitsanforderungen – Halogen-Glühlampen

E DIN IEC 62560 E VDE 0715-13 LED-Lampen mit 
eingebautem Vorschaltgerät für Allgemeinbe-
leuchtung

E DIN EN 62776 E VDE 0715-16 Zweiseitig geso-
ckelte LED-Lampen für Allgemeinbeleuchtung – 
Sicherheitsanforderungen

DIN EN 60669-2-1 (DIN VDE 0632-2-1) Schalter 
für Haushalt und ähnliche ortsfeste elektrische In-
stallationen – Besondere Anforderungen an Elek-
tronische Schalter 

DIN EN 60998-2-1 Verbindungsmaterial für Nie-
derspannungs-Stromkreise für Haushalt und ähn-
liche Zwecke – Besondere Anforderungen für Ver-
bindungsmaterial als selbständige Betriebsmittel 
mit Schraubklemmen

DIN EN 60998-2-2 Verbindungsmaterial für Nie-
derspannungs-Stromkreise für Haushalt und ähn-
liche Zwecke – Besondere Anforderungen für Ver-
bindungsmaterial als selbständige Betriebsmittel 
mit schraubenlosen Klemmstellen

DIN EN 61558-2-6 VDE 0570-2-6 Sicherheit von 
Transformatoren, Drosseln, Netzgeräten und der-
gleichen für Versorgungsspannungen bis 1100 V  – 
Besondere Anforderungen und Prüfungen an Si-
cherheitstransformatoren und Netzgeräte, die Si-
cherheitstransformatoren enthalten

DIN EN 61535 VDE 0606-200 Installationssteck-
verbinder für dauernde Verbindung in festen In-
stallationen

DIN EN 60155 VDE 0712-101 Glimmstarter für 
Leuchtstofflampen

VDE-Verlag GmbH, Berlin-Offenbach 
Bismarckstr. 33, 10625 Berlin 
www.vde-verlag.de 

DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bau-
teilen

DIN EN 13501 Klassifizierung von Bauprodukten 
und Bauarten zu ihrem Brandverhalten

Beuth Verlag GmbH 
10772 Berlin 
www.beuth.de
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